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Eckdaten zum Call Research Südtirol / Alto Adige 2024 

 

Förderfähige Vorhaben 

▪ mehrjährige Einzel- oder Kooperationsforschungsprojekte 

▪ Projektlaufzeit 24 bis max. 36 Monate 

▪ Fachdisziplinen: 

 

a) Lebens-, Natur- und 
Ingenieurwissenschaften: 

 

▪ Mathematik und Informatik 
▪ Physik 
▪ Chemie 
▪ Erdwissenschaften 
▪ Biologie 
▪ Medizin 
▪ Agrar- und Veterinärwissenschaften 
▪ Bauingenieurwesen und Architektur 
▪ Industrie- und Informationstechnik 

b) Geistes- und Sozialwissenschaften: 
 

▪ Antike, philologisch-literarische und 
historisch-künstlerische 
Wissenschaften 

▪ Historische, philosophische, 
pädagogische und psychologische 
Wissenschaften 

▪ Rechtswissenschaften 
▪ Wirtschaftswissenschaften und Statistik 
▪ Politik- und Sozialwissenschaften 

 

Für die Fachdisziplinen a) „Lebens, Natur- und Ingenieurwissenschaften“ und b) „Geistes- und 

Sozialwissenschaften“ erstellt das Amt jeweils eine getrennte Rangordnung. 

 

Begünstigte und Teilnahmebedingungen 

▪ Südtiroler Forschungs- und Hochschuleinrichtungen 

▪ im Rahmen von Kooperationsprojekten auch die öffentlichen Universitäten in der Euregio (auch als 

lead partner) 

▪ Maximalanzahl der Projekte als lead partner pro Einrichtung für Südtiroler Forschungseinrichtungen 

Jahresbilanz > 20.000.000 € max. 15 Projekte 

Jahresbilanz < 20.000.000 € max.   5 Projekte 

▪ Maximalanzahl der Projekte als lead partner pro Einrichtung für öffentliche Universitäten mit Sitz im 

Bundesland Tirol oder der Provinz Trient 

max. 10 Projekte 

 

Ausmaß der Förderung 

▪ stand-alone Projekt:  300.000,00 € 

▪ co-operation Projekt:  500.000,00 € 

- bei Kooperationsprojekten muss dem lead partner der verhältnismäßig größte Anteil am 

Gesamtbudget des Projekts zufallen 
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- max. 300.000 € für einen Partner (lead partner) 

- min. 40 % des Projektbudgets muss Südtiroler Projektpartnern zufallen 

 

Projekteinreichung 

▪ 9. Oktober 2024 12:00 Uhr – 17. Januar 2025 12:00 Uhr 

▪ Projekteinreichung erfolgt über das Portal PICA durch den lead partner 

▪ der Antrag muss von der gesetzlichen Vertreterin/dem gesetzlichen Vertreter digital unterschrieben 

werden 

 

Begutachtung 

▪ formale Kontrolle der Projektanträge durch das Amt 

▪ peer review durch mindestens 2 externe Fachleute 

▪ Bewertungskriterien: 

 Gewichtungs- 
faktor 

a) Stellenwert in der einschlägigen internationalen wissenschaftlichen 
Landschaft 

1 

b) Erschließung wissenschaftlichen Neulands (innovative Aspekte) und 
Bedeutung der auf dem Forschungsgebiet zu erwartenden Fortschritte 

2 

c) wissenschaftliche Qualität bzw. Potenzial der beteiligten 
Wissenschaftler/-innen 

2 

d) Klarheit der Ziele und Hypothesen 2 
e) Angemessenheit der Methodik sowie der Arbeits-, Zeit- und 

Kostenplanung 
2 

f) Mehrwehrt für das Projekt, welcher durch die Kooperation der 
Projektpartner generiert wird 

0,5 

g) Angemessenheit der Strategien für die Verbreitung, den Transfer und 
die Kommunikation der Projektergebnisse 

0,5 

 
▪ stand-alone Projekte können keine Punkte für den Buchstaben f) erhalten 

▪ Gesamtpunktzahl wird auf der Grundlage des arithmetischen Mittels der von den Gutachtern/den 

Gutachterinnen vergebenen Punktzahlen berechnet 

▪ bei zwei vorliegenden Gutachten, deren Punkteanzahl um mehr als 20 Punkte voneinander abweicht 

und die Punktzahl eines der Gutachten über 85 liegt, holt das zuständige Amt ein zusätzliches 

Gutachten ein 
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